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BETREFF  Ihr IFG Antrag - "Kontrollbericht zur Funkzellendatenbank des Bundeskriminalamts" 
[#245556] 
 

 

Sehr geehrter Herr Meister, 

oben bezeichneter Angelegenheit konnte mein Bescheid vom 18. Oktober 2022 an der von 
Ihnen mitgeteilten Postanschrift nicht zugestellt werden. Auf der Zustellurkunde wurde 
vermerkt, dass „der Empfänger am Arbeitsplatz nicht angetroffen werden konnte“. 

Ich wäre Ihnen für eine Mitteilung dankbar, ob an Sie gerichtete Briefpost weiterhin an der 
hier bekannten Adresse zugestellt werden kann. Rein vorsorglich bitte ich um Mitteilung, 
ob auch ein eindeutig gekennzeichneter Briefkasten regelmäßig für den Zusteller zugäng-
lich ist. Soweit ersichtlich war uns in mindestens einem weiteren Fall eine Zustellung an 
Sie nicht möglich. Insoweit rege ich an, dass Sie ggf. eine zusätzliche Anschrift (ohne c/o 
Zusatz) mitteilen, an der die Zustellung von Schriftstücken erfolgen könnte. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
▍
█████ ▍
▍
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen  

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.  

   

Herrn 
André Meister 
 
█████████████████████████ 
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